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AufteilunginWohnungseigentum
Sollen mehrereWohnungen ineinemHaus unterschiedlichen Eigentümerngehören oder jeweilseigenständig
belastet werden,muss das Grundstückmitdembereits bestehenden oder noch zuerrichtendenGebäude vom
Eigentümer inWohnungseigentum aufgeteiltwerden.

Erforderliche Unterlagen

Benötigt werden folgendeUnterlagen:
• Aufteilungspläne (3fach),bestehend aus Lageplan (Flurkartemiteingezeichnetem Gebäude), Grundrissen
jedes Stockwerks einschließlichDachboden undKeller, Schnitte undAnsichten

• Brandversicherungswerte (Stammversicherungssumme1914undBaujahrdes Gebäudes)

Vornahmeder Aufteilung

Die Aufteilungerfolgt durch Zuordnungder einzelnen
Räume (einschließlich der Nebenräume, wie z.B.Keller,
Garage) zuden jeweiligenEigentumswohnungen. Alle
zueiner Einheit gehörenden Räume erhalten imGrund-
riss dieselbe Nummer (z.B.alle Räume der Eigen-
tumswohnung Nr.1 erhalten die Ziffer 1).Hierbei ist
daraufzuachten, dass dem Gemeinschaftsgebrauch
dienende Räume (z.B.Heizungsraum,Treppenhaus)
keinerWohnung als Sondereigentum zugeordnetwer-
den dürfenundstets fürjeden Wohnungseigentümer
überGemeinschaftseigentum erreichbarsein müssen.

Sollen Freiflächen (wie z.B.Terrasse,Gartenanteil
oder Stellplätze) nurvon demjeweiligenEigentümer
einer bestimmtenWohnung benutztwerden können,

müssen diese Flächen imAufteilungsplanfarblich
gekennzeichnet werden (hierbei ist fürjede Wohnung
eine andereFarbe vorzusehen).Andiesen Flächen
kanndannein sog. Sondernutzungsrecht begründet
werden.

Jeder EigentümereinerEigentumswohnungerhält
einen Miteigentumsanteilan demgesamten Grund-
stück. DieVerteilungder Miteigentumsanteile ist
grundsätzlich frei,orientiert sich aber regelmäßig an
dem Verhältnisder Wohn-und Nutzflächen der ein-
zelnenWohnungen zueinander (z.B.vier gleich große
Wohnungenwürdenjeweils¼ Miteigentumandem
Grundstück erhalten).

Abgeschlossenheitsbescheinigung

Der entsprechend gekennzeichnete Aufteilungs-
plan ist zurErteilungder sog.Abgeschlossenheits-
bescheinigung indreifacher Ausfertigungder Stadt,
bzw.dem Landratsamt (Bauverwaltungsamt) einzurei-
chen. Hier wirdu.a.geprüft, ob jede Wohnung insich
abgeschlossen ist undübermindestenseineWasch-
undKochgelegenheit verfügt.

Die Abgeschlossenheitsbescheinigung undzweiAuf-
teilungspläne werdendann fürdie notarielle Beurkun-
dung der Teilungserklärungbenötigt.
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Notarielle Beurkundung

Die notarielleBeurkundungenthält sämtliche für
die Aufteilungwesentlichen Erklärungen (Aufteilung
inWohnungseigentum, VerbindungWohnungs-
eigentummitMiteigentumsanteilenan gesamten
Grundstück)einschließlich derRegelungen dersog.
Gemeinschaftsordnung: Hiernach bestimmtsich z.B.,
wie dieKosten fürHeizung,Strom,Wasser zuverteilen

sind,ob einVerwalter bestellt werdensoll,welche
Versicherungen fürdas gesamte Haus abzuschließen
sind,wer fürdie Instandhaltungvon Gemeinschafts-
undSondereigentum zuständigist, inwelchem
Umfangbauliche Änderungenan Wohnungen und
Gebäude vorgenommen werdenkönnenusw.
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